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Artikel 31: Die Verwirklichung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

(1)     Die Union gewährleistet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

− durch die Annahme von Gesetzen und Rahmengesetzen, mit denen insbesondere die einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften in den im zweiten Teil der Verfassung aufgeführten Bereichen

einander angenähert werden sollen;

− durch eine Förderung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den zuständigen Behörden der

Mitgliedstaaten, insbesondere auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der gericht-

lichen und außergerichtlichen Entscheidungen;

− durch eine operative Zusammenarbeit aller für die innere Sicherheit zuständigen Behörden der

Mitgliedstaaten.

(2)               Im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts können sich die

einzelstaatlichen Parlamente an den Bewertungsmechanismen nach Artikel [4 des Teils II] der Ver-

fassung beteiligen und werden in die politische Kontrolle der Tätigkeiten von Europol entsprechend

Artikel [22 des Teils II] der Verfassung einbezogen.

(3)               Im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verfügen

die Mitgliedstaaten über ein Initiativrecht nach Maßgabe des Artikels [8 des Teils II] der

Verfassung.



Explanation (if any) :

Absatz 1: Diese Bestimmung ist nicht notwendig. Dass die Union für die Gewährleistung eines

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zuständig ist, ist bereits in Art. 12 klargestellt.

Die Details der Inhalte dieser Politik ergeben sich dagegen aus dem Teil II der Verfassung. Insoweit

ist diese Bestimmung also redundant. Zudem ist diese Bestimmung im Hinblick auf den

Regelungskontext verwirrend. Die Art. 24 bis 33 beschreiben nicht die Politikinhalte, sondern

allgemeine Grundsätze der Kompetenzausübung der Union. Dazu aber sagt diese Bestimmung

gerade nichts aus.

Absatz 2: Diese Bestimmung ist im Kern eine Leerformel, da sie ausschließlich Verweise auf die

Regelung in Artikel 4 bzw. auf die Regelung in Artikel 22 enthält, ohne selbst irgendeine darüber

hinaus gehende Regelung zu treffen.

Absatz 3: Diese Bestimmung ist im Kern eine Leerformel, da sie ausschließlich auf die Regelung in

Artikel 8 verweist, ohne selbst irgendeine darüber hinaus gehende Regelung zu treffen.


